
B
ei ärztlichen oder zahnärztlichen
Maßnahmen entsteht ein pri-
vatrechtlicher Behandlungsver-

trag zwischen Patient und Arzt oder
Zahnarzt. Eine vertragliche Rechtsbezie-
hung zwischen Arzt oder Zahnarzt und
kostenerstattenden Stellen besteht an-
ders als bei „Kassenpatienten“ nicht.

Mit seinem Erscheinen in der Praxis gibt
der Patient zu erkennen, dass er einen 
Behandlungsvertrag eingehen will. Mit
Zustimmung zu einer konkreten Behand-
lung kommt der Behandlungsvertrag 
zustande. Laut BGB ist der Behandlungs-
vertrag (§ 305 BGB) ein Dienstvertrag
(§§ 611 ff. BGB), der zusätzlichen, zumeist
einschränkenden Regelungen durch die
Sozialgesetzgebung, das Zahnheilkunde-
gesetz, die GOZ, berufsrechtliche Rege-
lungen usw. unterliegt. 

Mit der Erbringung der zahnmedizini-
schen Leistungen wird nach den ein-
schlägigen Regeln eine Gegenleistung
fällig. Hier wirkt allerdings bereits eine
erste Einschränkung: Die Vergütung wird
erst fällig, wenn dem Zahlungspflichtigen
eine den Vorschriften der GOZ entspre-

chende Rechnung erteilt worden ist. Eine
Vergütung für zahnmedizinisch nicht
notwendige Leistungen kann nicht be-
rechnet werden, es sei denn, diese werden
vom Zahlungspflichtigen ausdrücklich
verlangt und in der Rechnung als solche
nach § 1 (1 + 2) ausgewiesen oder nach 
§ 2 (3) GOZ vereinbart.

Wer ist Vertragspartner der 

Zahnarztpraxis und damit 

Rechnungsempfänger?

Der Behandlungsvertrag kommt zwi-
schen dem Zahnarzt und dem volljähri-
gen, tatsächlich behandelten Patienten
zustande. Dies gilt auch dann, wenn er
über seinen Ehepartner bzw. ein Elternteil
„mitversichert“ ist. Der volljährige, tat-
sächlich behandelte Patient ist als Zah-
lungspflichtiger derjenige, dem eine der
GOZ entsprechende Rechnung erteilt
werden muss, damit die Vergütung fällig
wird (§ 611 BGB i. V. mit § 10 GOZ). Bei der
Behandlung von Kindern kommt der Be-
handlungsvertrag grundsätzlich mit dem
Elternteil zustande, der das Kind zur Be-
handlung bringt. Hier kann ggf. eine Ge-
samtschuldnerschaft beider Elternteile
infrage kommen. Bei getrennt lebenden

oder geschiedenen Eltern sind Sorge-
rechtsfragen und sich ggf. daraus erge-
bende Bevollmächtigungen, Versiche-
rungsverhältnisse und evtl. Unterhalts-
verpflichtungen im Innen verhältnis
zwischen den Elternteilen zu regeln. 

Um jeglichen Schwierigkeiten bei der
Realisierung der Forderung aus dem
Wege zu gehen, erweist es sich also als
sinnvoll, die Rechnung grundsätzlich auf
den volljährigen, tatsächlich behandel-
ten Patienten auszustellen. Doch wie ver-
hält es sich im Fall der Behandlung von
Minderjährigen? Ist die Ausstellung der
Rechnung auf das Elternteil, welches das
Kind zur Behandlung gebracht hat, immer
der sicherste Weg? 

Die Juristen sind sich hierüber nicht einig.
Eltern, auch voneinander getrennt lebend
bzw. geschieden, sind im Rahmen der el-
terlichen Sorge nach § 1626 BGB dazu
verpflichtet, die Behandlungskosten für
ihr minderjähriges Kind zu tragen. Aus
diesem Grund geht die Rechtsprechung
regelmäßig davon aus, dass zwischen
Arzt und Erziehungsberechtigten ein so-
genannter „Vertrag zugunsten Dritter“
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(nämlich des Kindes) zustande kommt.
Der BGH hat klargestellt, dass aus einem
solchen Vertrag grundsätzlich beide El-
tern berechtigt und verpflichtet werden.
Der Rechnungsadressat muss jedoch, da-
mit die Zustellung rechtswirksam ist, ein-
deutig zugeordnet werden können. 

Um jeglichen Schwierigkeiten bei der
Realisierung der Forderung aus dem Weg
zu gehen, kann nur empfohlen werden,
die Rechnung immer auf den volljährigen,
tatsächlich behandelten Patienten aus-
zustellen bzw. bei Minderjährigen auf den
Elternteil, der das Kind zur Behandlung
gebracht hat.

Die Aufklärungspflicht des Zahnarztes

Eine zahnärztliche Behandlungsmaß-
nahme kann den Straftatbestand einer
Körperverletzung erfüllen, wenn sie ohne
Aufklärung erfolgt und nicht von der aus-
drücklichen Einwilligung des Patienten
gedeckt ist. Auch ein kunstgerechter Ein-
griff, der ohne wirksame Einwilligung des
Patienten durchgeführt wird, ist eine
Straftat. Mit seiner Einwilligung ver -
wandelt der Patient die Körperverletzung
in eine legitime Heilbehandlungsmaß-
nahme.

Die Einwilligung des Patienten ist aber
unwirksam, wenn der Zahnarzt nicht zu-
vor umfassend aufgeklärt hat. Aufklä-
rungshilfen in Form von Formularen,
Zeichnungen usw. ersetzen in keinem Fall
das persönliche Gespräch. 

Entscheidend – im Klagefall – ist der 
Umstand, dass im Rahmen der dokumen-
tierten Aufklärung dem Patienten be-
wusst gemacht wurde, dass nicht eine
Behandlungsmethode die ultima ratio
sei, sondern es auch ernst zu nehmende
Alternativen gibt. Die rechtliche Folge ei-
ner wirksamen Einwilligung ist die Ent-
lastung des Zahnarztes in strafrechtlicher
Hinsicht.

Mit Behandlungsalternativen sind alle
anderen Behandlungsmöglichkeiten an-
gesprochen, die Unterschiede bezüglich
der Wirksamkeit, in der Intensität des Ein-
griffs und der Erfolgssicherheit aufwei-
sen. Stehen zwei vollwertige Behand-
lungsmethoden nebeneinander, die sich
aber in der Intensität des Eingriffs, in den

Folgen und in der Erfolgssicherheit unter-
scheiden, muss der Zahnarzt hierüber
ausführlich aufklären.

Bei der Risikoaufklärung müssen Infor-
mationen über die Gefahren des zahn-
ärztlichen Eingriffs vermittelt werden, so
sie mit der Eigenart eines Eingriffs spezi-
fisch verbunden sind. Der Patient muss
sich frei und ohne Zeitdruck entscheiden
können. Der Zahnarzt sollte keinesfalls
versuchen, den Abwägungsprozess des
Patienten zu verkürzen oder gar zu ver-
hindern. Der Patient muss – vor Gericht –
den Behandlungsfehler beweisen, der
Zahnarzt eine ordnungsgemäße Aufklä-
rung bzw. die Einwilligung des Patienten. 

Der Zahnarzt kann die Aufklärung des
Patienten notfalls auch dadurch nach-
weisen, dass er erklärt, er führe die Auf-
klärung bei solchen Fällen immer ord-
nungsgemäß und umfassend aus. Eine
Bestätigung dessen könnte in diesem Fall
z.B. durch eine Mitarbeiterin erfolgen. Bei
Gericht bekommt nicht immer derjenige
Recht, der im Recht ist, sondern derjenige,
der sein Recht auch beweisen kann. 

Die Dokumentationspflicht 

des Zahnarztes

Der Zahnarzt ist zur umfassenden Doku-
mentation verpflichtet, nicht nur berufs-
rechtlich, sondern auch vertraglich ge-
genüber dem Patienten. Daraus ergibt
sich, dass der Zahnarzt dem Patienten die
Behandlungsunterlagen gegen Kosten-
erstattung in Kopie aushändigen muss
oder aber in die Originale Einsicht zu ge-
währen hat. 

Aus den Krankenunterlagen sollen sich
alle relevanten Punkte der Anamnese, Di-
agnose, Therapie und sonstige Behand-
lungsmaßnahmen ergeben. Nach der
Rechtsprechung müssen die Krankenun-
terlagen für den Patienten lesbar und
nachvollziehbar sein. Nach gängiger 
Praxis können Unzulänglichkeiten der
Dokumentation zur Beweiserleichterung
im Haftpflichtprozess zugunsten des Pa-
tienten führen, nicht dokumentierte Be-
handlungen gelten i.d.R. als nicht exis-
tent.

Die Erhebung und Dokumentation von
Ausgangsbefunden bei Beginn einer

zahnärztlichen Behandlung ist von er-
heblicher Bedeutung. Zwar stellt die Ver-
letzung der Dokumentationspflichten per
se keinen Behandlungsfehler dar. Wird 
jedoch eine dokumentationspflichtige
Maßnahme nicht in den Behandlungsun-
terlagen vermerkt oder durch sonstige
geeignete Maßnahmen dokumentiert,
kann es zum Nachteil des behandelnden
Zahnarztes zu einer Beweislastumkehr
kommen. 

§ 1 (1 + 2) Anwendungsbereich

1. Die Vergütungen für die beruflichen
Leistungen der Zahnärzte bestimmen
sich nach dieser Verordnung, soweit nicht
durch Bundesgesetz etwas anderes be-
stimmt ist.

2. Vergütungen darf der Zahnarzt nur für
Leistungen berechnen, die nach den Re-
geln der zahnärztlichen Kunst für eine
zahnmedizinisch notwendige zahnärzt -
liche Versorgung erforderlich sind. Leis-
tungen, die über das Maß einer zahnme-
dizinisch notwendigen zahnärztlichen
Versorgung hinausgehen, darf er nur be-
rechnen, wenn sie auf Verlangen des Zah-
lungspflichtigen erbracht worden sind.

Im Wortlaut ist dieser Paragraf unver -
ändert geblieben, hat aber durch Be -
zugnahme in § 2 Abs. 3 GOZ auf den 
§ 1 Abs. 2, Satz 2 und damit auf „Leistun-
gen, die über das Maß einer zahnmedizi-
nisch notwendigen Versorgung hinaus-
gehen“, eine veränderte Wertigkeit er -
halten. Die Fragestellung nach der
zahnmedizinischen Notwendigkeit hat
sich jedoch verschärft. Besonders betrof-
fen ist nun vielmehr die Indikationsstel-
lung für eine besondere Ausführung von
prinzipiell geeigneten Leistungen.

§ 2 Abweichende Vereinbarung

1. Durch Vereinbarung zwischen Zahn-
arzt und Zahlungspflichtigem kann eine
von dieser Verordnung abweichende Ge-
bührenhöhe festgelegt werden. Die Ver-
einbarung einer abweichenden Punkt-
zahl (§ 5 Absatz 1 Satz 2) oder eines ab-
weichenden Punktwertes (§ 5 Absatz 1

_Wie viel BWL braucht der Zahnarzt?_

Novellierungen in der GOZ 

zum 01.01.2012



Satz 3) ist nicht zulässig. Notfall- und
akute Schmerzbehandlungen dürfen
nicht von einer Vereinbarung nach Satz 1
abhängig gemacht werden.

2. Eine Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1
ist nach persönlicher Absprache im Ein-
zelfall zwischen Zahnarzt und Zahlungs-
pflichtigem vor Erbringung der Leistung
des Zahnarztes schriftlich zu treffen. Die-
ses muss neben der Nummer und der Be-
zeichnung der Leistung, dem vereinbarten
Steigerungssatz und dem sich daraus er-
gebenden Betrag auch die Feststellung
enthalten, dass eine Erstattung der Vergü-
tung durch Erstattungsstellen möglicher-
weise nicht in vollem Umfang gewährleis-
tet ist. Weitere Erklärungen darf die Ver-
einbarung nicht enthalten. Der Zahnarzt
hat dem Zahlungspflichtigen einen Ab-
druck der Vereinbarung auszuhändigen.

3. Leistungen nach § 1 Absatz 2 Satz 2 und
ihre Vergütung müssen in einem Heil- und
Kostenplan schriftlich vereinbart werden.
Der Heil- und Kostenplan muss vor Erbrin-
gung der Leistung erstellt werden; er muss
die einzelnen Leistungen und Vergütun-
gen sowie die Feststellung enthalten, dass
es sich um Leistungen auf Verlangen han-
delt und eine Erstattung möglicherweise
nicht gewährleistet ist. § 6 Abs. 1 bleibt
unberührt.

4. Bei vollstationären, teilstationären so-
wie vor- und nachstationären privatzahn-
ärztlichen Leistungen ist eine Vereinba-
rung nach Absatz 1 Satz 1 nur für vom
Wahlzahnarzt persönlich erbrachte Leis-
tungen zulässig. 

Auch hier kann festgestellt werden, dass
der § 2 (Abs. 1 und 2) GOZ in der Kernaus-
sage unverändert bleibt. Zu beachten ist,
dass künftig zur Angabe der Gebührenzif-
fer eine „Bezeichnung der Leistung“ und
zusätzlich zum Gebührensatz der daraus
resultierende „Betrag“ in Euro hinzu-
kommt. Das macht die Vereinbarung nach
§ 2 Abs. 1, 2 GOZ verständlicher.

§ 2 Abs. 3 wurde erweitert auf alle Verlan-
gensleistungen, auch in der GOZ ent -
haltene, die „über das Maß einer zahn -
medizinisch notwendigen Versorgung
hinaus gehen“. Das bedeutet, dass alle Ver-
langensleistungen, nicht nur die nicht im

Gebührenverzeichnis auf geführten, nun
vorab schriftlich in einem Heil- und Kos-
tenplan vereinbart werden müssen. Au-
ßerdem ist der Hinweis, dass eine Erstat-
tung möglicherweise nicht gewährleistet
ist, auch weiterhin aufzuführen. Dabei
bleibt der § 6 Abs. 1 unberührt, d.h. Ent-
sprechungsberechnung ist dem Grunde
nach notwendige Leistung.

§ 5 Bemessung der Gebühren für Leis -

tungen des Gebührenverzeichnisses

1. Die Höhe der einzelnen Gebühr bemisst
sich nach dem Einfachen bis Dreieinhalb-
fachen des Gebührensatzes. Gebühren-
satz ist der Betrag, der sich ergibt, wenn
die Punktzahl der einzelnen Leistung des
Gebührenverzeichnisses mit dem Punkt-
wert vervielfacht wird. Der Punktwert be-
trägt 5,62421 Cent. 

2. Innerhalb des Gebührenrahmens sind
die Gebühren unter Berücksichtigung der
Schwierigkeit und des Zeitaufwandes der
einzelnen Leistung sowie der Umstände
bei der Ausführung nach billigem Ermes-
sen zu bestimmen. Die Schwierigkeit der
einzelnen Leistung kann auch durch die
Schwierigkeit des Krankheitsfalles be-
gründet sein. Der 2,3-fache Gebührensatz
bildet die nach Schwierigkeit und Zeitauf-
wand durchschnittliche Leistung ab; ein
Überschreiten dieses Gebührensatzes ist
nur zulässig, wenn Besonderheiten der in
Satz 1 genannten Bemessungskriterien
dies rechtfertigen; Leistungen mit unter-
durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad
oder Zeitaufwand sind mit einem niedri-
geren Gebührensatz zu berechnen.

§ 5 Abs. 1 GOZ führt einen völlig unverän-
derten Punktwert auf, allerdings ist der
„Gebührensatz“ (Einfachsatz) und die
Rundungsregel bei der Gebührenbestim-
mung nun nur noch auf einem Wege mög-
lich: Rechnen mit 5 Nachkommastellen
zur Bestimmung des Einfachsatzes, dann
Multiplikation mit dem Steigerungssatz
und erst danach kaufmännisches Runden
auf zwei Nachkommastellen.

In § 5 Abs. 2 GOZ wird klargestellt, dass 
der durchschnittliche Schwierigkeitsgrad
und Zeitaufwand dem 2,3-fachen Gebüh-
rensatz entsprechen, d.h. dem Bemes-
sungskriterium „Zeitaufwand“ wird nicht
mehr vorrangige Bedeutung eingeräumt. 

§ 6 Gebühren für andere Leistungen

1. Selbstständige zahnärztliche Leistun-
gen, die in das Gebührenverzeichnis nicht
aufgenommen sind, können entsprechend
einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand
gleichwertigen Leistung des Gebühren-
verzeichnisses dieser Verordnung berech-
net werden. Sofern auch eine nach Art,
Kosten- und Zeitaufwand gleichwertige
Leistung im Gebührenverzeichnis dieser
Verordnung nicht enthalten ist, kann die
selbstständige zahnärztliche Leistung
entsprechend einer nach Art, Kosten- und
Zeitaufwand gleichwertigen Leistung der
in Absatz 2 genannten Leistungen des Ge-
bührenverzeichnisses der Gebührenord-
nung für Ärzte berechnet werden. 

2. Die Vergütungen sind nach den Vor-
schriften der Gebührenordnung für Ärzte
zu berechnen, soweit die Leistung nicht
als selbstständige Leistung oder Teil einer
anderen Leistung im Gebührenverzeich-
nis der Gebührenordnung für Zahnärzte
enthalten ist und wenn die Leistungen, die
der Zahnarzt erbringt, in den folgenden
Abschnitten des Gebührenverzeichnisses
der Gebührenordnung für Ärzte aufge-
führt sind:

• B I, B II, B III unter den Nummern 30, 31
und 34, B IV bis B VI, 

• C I unter den Nummern 200, 204, 210
und 211, C II, C III bis C VII, C VIII nur so-
weit eine zugrunde liegende ambu-
lante operative Leistung berechnet
wird,

• E V und E VI,
• J,
• L I, L II unter den Nummern 2072 bis

2074, L III, L V unter den Nummern
2253 bis 2256 im Rahmen der Behand-
lung von Kieferbrüchen, L VI unter den
Nummern 2321, 2355 und 2356 im
Rahmen der Behandlung von Kiefer-
brüchen, L VII, L IX,

• M unter den Nummern 3511, 3712,
3714, 3715, 4504, 4530, 4538, 4605,
4606 und 4715,

• N unter der Nummer 4852 sowie 
• O.

Der § 6 enthält nun in Abschnitt 1 die so-
genannte „Analogberechnung“, zutref-
fender Entsprechungsberechnung, die er-
heblich vereinfacht wurde. Wenn nun-
mehr selbstständige Leistungen nicht im
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Gebührenverzeichnis GOZ aufgeführt
sind, können sie „entsprechend“, also im
Vergleich mit einer in der GOZ enthaltenen
Leistung berechnet werden. Wichtig zu
wissen ist auch, dass zur Analogiebildung
ausdrücklich auch eine GOÄ-Leistung he-
rangezogen werden kann, wenn in der GOZ
keine nach Art, Kosten- und Zeitaufwand
gleichwertige Leistung zu finden ist. 

Damit ist auch gleich die zweite wesent -
liche Änderung des § 6 GOZ dargestellt,
der nur noch eingeschränkte Zugriff 
der Zahnärzte auf die ärztliche Gebühren-
ordnung GOÄ. Beispielsweise sind bisher
zugängliche GOÄ-Leistungen wie spe-
zielle Narkosen oder besondere Anäs -
thesien Zahnärzten bzw. Oralchirurgen 
als Berechnungsgrundlage verwehrt.
Erforde rlichenfalls muss der Zahnarzt,
auch der Oralchirurg, nun die Entspre-
chungsberechnung nach § 6 (1) GOZ zur
Hilfe nehmen.

§ 10 Fälligkeit und Abrechnung der 

Vergütung; Rechnung

1. Die Vergütung wird fällig, wenn dem
Zahlungspflichtigen eine dieser Verord-
nung entsprechende Rechnung nach der
Anlage 2 erteilt worden ist. 

2. Die Rechnung muss insbesondere ent-
halten:
• das Datum der Erbringung der Leis-

tung,
• bei Gebühren die Nummer und die Be-

zeichnung der einzelnen berechneten
Leistung einschließlich einer verständ-
lichen Bezeichnung des behandelten
Zahnes und einer in der Leistungsbe-
schreibung oder einer Abrechnungsbe-
stimmung ggf. genannten Mindest-
dauer sowie den jeweiligen Betrag und
den Steigerungssatz,

• bei Gebühren für vollstationäre, teil-
stationäre sowie vor- und nachstatio-
näre privatzahnärztliche Leistungen
zusätzlich den Minderungsbetrag nach
§ 7,

• bei Entschädigungen nach § 8 den Be-
trag, die Art der Entschädigung und die
Berechnung,

• bei Ersatz von Auslagen nach § 9 Art,
Umfang und Ausführung der einzelnen
Leistungen und deren Preise sowie die
direkt zurechenbaren Materialien und
deren Preise, insbesondere Bezeich-

nung, Gewicht und Tagespreis der ver-
wendeten Legierungen, 

• bei nach dem Gebührenverzeichnis ge-
sondert berechnungsfähigen Kosten
Art, Menge und Preis verwendeter Ma-
terialien.

3. Überschreitet die berechnete Gebühr
nach Absatz 2 Nummer 2 das 2,3-fache
des Gebührensatzes, ist dies auf die ein-
zelne Leistung bezogen für den Zahlungs-
pflichtigen verständlich und nachvoll-
ziehbar schriftlich zu begründen. Die Be-
zeichnung der Leistung nach Absatz 2 
Nr. 2 kann entfallen, wenn der Rechnung
eine Zusammenstellung beigefügt ist, der
die Bezeichnung für die abgerechnete
Leistungsnummer entnommen werden
kann. Wurden zahntechnische Leistungen
in Auftrag gegeben, ist eine den Erforder-
nissen des Absatzes 2 Nr. 5 entsprechende
Rechnung des Dentallabors beizufügen.

4. Wird eine Leistung nach § 6 Abs. 1 be-
rechnet, ist die entsprechend bewertete
Leistung für den Zahlungspflichtigen ver-
ständlich zu beschreiben und mit dem
Hinweis „entsprechend“ sowie der Num-
mer und der Bezeichnung der als gleich-
wertig erachteten Leistung zu versehen.

5. Durch Vereinbarung mit öffentlich-
rechtlichen Kostenträgern kann eine von
den Vorschriften der Absätze 1 bis 4 ab-
weichende Regelung getroffen werden.

6. Die Übermittlung von Daten an einen
Dritten zum Zwecke der Abrechnung ist
nur zulässig, wenn der Betroffene gegen-
über dem Zahnarzt in die Übermittlung
der für die Abrechnung erforderlichen 
Daten schriftlich eingewilligt und den
Zahnarzt insoweit schriftlich von seiner
Schweigepflicht entbunden hat. 

In Ergänzung zum § 2 Abs. 1 und 2 GOZ be-
stimmt nun § 10 Abs. 3 zusätzlich, dass im
Nachhinein auf Verlangen des Zahlungs-
pflichtigen eine medizinische Begrün-
dung, eine Begründung zu Schwierigkeit,
Zeitaufwand, Umstände oder Schwierig-
keit des Krankheitsfalles, in den Fällen ab-
zugeben ist, in denen die Überschreitung
des 2,3-fachen Satzes auch ohne die ab-
weichende Vereinbarung nach § 2 (1, 2)
GOZ gerechtfertigt gewesen wäre. In 
Abs. 2 wurden die Bestimmungen für die

Berechnung von Auslagen nach § 9 in Satz
5 konkreter formuliert (Art, Umfang und
Ausführung), in Satz 6 wurden die 
Anforderungen für gesondert berech-
nungsfähige Materialien ebenfalls ge-
nauer gefasst, wenngleich beide Satzfor-
mulierungen noch immer Raum für Inter-
pretationen und Streitpotenzial bieten.
Neu ist die Bestimmung in Abs. 6 des § 10,
dass mit der Ausstellung der Rechnung ein
Dritter nur beauftragt werden darf, wenn
der Betroffene gegenüber dem Zahnarzt
der erforderlichen Datenübermittlung
schriftlich zugestimmt hat und den 
Zahnarzt insofern schriftlich von seiner
Schweigepflicht entbunden hat. Voraus-
setzung für die Durchsetzung der Forde-
rung des zahnärztlichen Entgelts ist und
bleibt ein entstandener und danach wirk-
sam fällig gestellter Anspruch. 

Verjährung

Der Honoraranspruch des Zahnarztes ist
gemäß § 196 Abs. 1 Nr. 14 BGB der kurzen
Verjährung von drei Jahren unterworfen.
Der Lauf der Verjährungsfrist beginnt ge-
mäß § 201 in Verbindung mit § 198 BGB
mit dem Schluss des Jahres, in welchem der
Vergütungsanspruch des Zahnarztes fällig
geworden ist, der Zahnarzt also eine dem 
§ 10 GOZ entsprechende Rechnung ge-
stellt hat. Der Zahnarzt kann also durch die
Wahl des Zeitpunktes der Rechnungs -
erstellung den Verjährungsbeginn beein-
flussen. 

Verwirkung

Man spricht von Verwirkung, wenn der
Zahnarzt seinen Anspruch längere Zeit
hindurch nicht geltend gemacht hat und
der Patient sich nach dem gesamten Ver-
halten des Zahnarztes darauf einrichten
durfte und auch eingerichtet hat, dass
dieser das Recht auch in Zukunft nicht
geltend machen werde (Palandt, § 242
Rdnr. 87).

_Wie viel BWL braucht der Zahnarzt?_
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